














  

 

 

 

 

 

S a t z u n g 
 

zur Änderung der Hauptsatzung 
vom 21. Februar 2020 

 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat der 
Gemeinderat der Stadt Schönau am 24. Februar 2023 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

§ 5 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 3.1 wird wie folgt geändert: 
3.1 Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, soweit der Betrag im 

Einzelfall mehr als 7.000 €, aber nicht mehr als 30.000 € beträgt. 
 

§ 2 
 

§ 10 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 2.1 wird wie folgt geändert: 
 
2.1 Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan bis zum Betrag von 

7.000 € im Einzelfall. 
 

§ 3 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Schönau, den 24.02.2023 
 
 
 
 
 
 
Frick, Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 

STADT SCHÖNAU 
- Rhein – Neckar - Kreis - 

 



Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der 
die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
 
Ausgefertigt 24.02.2023 
 
 
Schönau, den 24.02.2023 
 
 
 
 
 
 
Frick, Bürgermeister 
 
 
 


